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Vorwort

Seit der Reform der Juristenausbildung im Jahr 2003 sind anwaltsbezogene Problemstellungen ver-
mehrt Pr�fungsstoff im schriftlichen wie m�ndlichen Teil des Zweiten Juristischen Staatsexamens.
Ziel ist die St�rkung anwaltlicher Bez�ge in der Ausbildung, zumal statistisch gesehen 80 % der
Examenskandidaten den Anwaltsberuf ergreifen.
Die nunmehr in 5. Auflage vorliegenden B�nde Anwaltsrecht I und II leiten sich aus den aktuellen
Pflichtstoffkatalogen der Landesjustizverwaltungen und dem Lehrplan der Bundesrechtsanwalts-
kammer ab. Damit ist gesichert, dass grunds�tzlich der gesamte Pr�fungsstoff des Anwaltsrechts
abgedeckt wird. Die j�ngste Novelle der Juristenausbildungs- und Pr�fungsordnung (JAPrO) in
Baden-W�rttemberg, die Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums �ber die Ausbildung der
Rechtsreferendare sowie die Stoffpl�ne f�r die Lehrveranstaltungen in den Arbeitsgemeinschaften
des juristischen Vorbereitungsdienstes f�r Rechtsreferendarinnen und -referendare mit Rechtsstand
1. April 2011 wurden vollumf�nglich ber�cksichtigt. Der behandelte Stoff des in § 51 JAPrO n. F.
definierten Anwaltsrechts ist Gegenstand sowohl der Klausuren als auch der m�ndlichen Pr�fung
des Zweiten Staatsexamens, insbesondere im Schwerpunktbereich Rechtsanwalt.
Anwaltsrecht II behandelt die examensrelevanten Rechtsgebiete des materiellen und formellen
Rechts. Die Bearbeitungen des Zivilprozess- und des Verkehrszivilrechtes sind ebenso ber�cksich-
tigt wie die Zwangsvollstreckung und die Vertragsgestaltung, Grundpfeiler anwaltlicher T�tigkeit in
der Praxis. Es folgen Ausf�hrungen zu speziellen Rechtsgebieten, wie dem Familien-, Erb- und
Arbeitsrecht sowie dem Verwaltungsverfahren und -prozess. Zwei weitere Kapitel besch�ftigen sich
mit den Besonderheiten der T�tigkeit des Anwalts als Mediator und Schlichter sowie als Strafvertei-
diger. Abschließend wird das in der Praxis bedeutungsvolle Steuerrecht dargestellt. Die Bearbeiter
machen den Pr�fungsstoff in Klausur und m�ndlicher Pr�fung zum Leitmotiv ihrer Ausf�hrungen.
Sie sind mit den Examensinhalten gut vertraut, da sie s�mtlich Dozenten in der Anwaltsausbildung
und teilweise auch Pr�fer im zweiten Staatsexamen sind. Die einzelnen Rechtsgebiete werden ganz
strikt unter dem Blickwinkel der anwaltlichen T�tigkeit dargestellt. Das examensrelevante Wissen ist
Richtschnur eines jeden Beitrages, angereichert mit Hinweisen zu aktueller Rechtsprechung und
weiterf�hrender Literatur.
Die Darstellung des notwendigen Wissens wird durch viele Beispielsf�lle mit Lçsungen, Check-
listen, Musterformulierungen und zahlreiche Klausurtipps komplettiert. Die B�nde Anwaltsrecht I
und II leisten ihren Beitrag dazu, dass der Referendar die Rechtsmaterie des Anwaltsrechts zus�tz-
lich zum Umgang des bekannten Examensstoffs rasch beherrschen lernt. Auch bereiten sie auf die
aktive Mitarbeit in den Anwalts- und Wahlstationen sowie der Anwaltspraxis bestens vor, da die
Autoren, die sich vielfach durch Fachverçffentlichungen ausgezeichnet haben, ihr wertvolles
Anwaltswissen haben einfließen lassen.
Besonderer Dank geb�hrt auch f�r diese 5. Auflage den Autoren und dem Team des Richard Boor-
berg Verlages, allen voran Frau Rechtsanw�ltin Stefanie Assmann, f�r das Lektorat und die sehr
intensive Begleitung der Fertigstellung der B�nde. Autoren und Verlag freuen sich �ber jegliche Anre-
gungen und Verbesserungsvorschl�ge direkt an mail@boorberg.de. Weiterf�hrende Hinweise zum
Einstieg in den Anwaltsberuf finden sich unter www.kanzleistrategien.de und www.rak-stuttgart.de.

Stuttgart, im Juni 2011

Rechtsanwalt Dr. Thomas A. Degen Rechtsanwalt Prof. Ingo Hauffe
Gesch�ftsf�hrer und Ausbildungsbeauftragter Vizepr�sident und Vorsitzender
der Rechtsanwaltskammer Stuttgart des Ausschusses Juristenausbildung
Dozent im Anwaltskurs der Rechtsanwaltskammer Stuttgart

Dozent im Anwaltskurs
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A. Die Mediation – eine Alternative zum Gerichtsentscheid

1Rechtsstreitigkeiten m�ssen nicht ausschließlich �ber ein gerichtliches Urteil entschieden werden.
Es ist daher auch Aufgabe eines Rechtsanwalts,1 seine Mandantschaft �ber alternative Methoden
zur Streitbeilegung zu informieren und zu beraten.
Neben der Mçglichkeit einer g�tlichen Lçsung �ber einen gerichtlichen Vergleich, hat vor allem das
Instrument der Mediation in den letzten f�nfzehn Jahren in Deutschland eine immer grçßere Akzep-
tanz erfahren.
Dabei ist die Mediation von der außergerichtlichen Streitschlichtung gem. § 15a EGZPO oder einer
schiedsgerichtlichen Konfliktlçsung zu unterscheiden. Um seine Mandanten umfassend und interes-
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senorientiert beraten zu kçnnen, ist es daher f�r einen Anwalt wichtig, die Prinzipien und Grundz�ge
der Mediation zu kennen.

I. Mediation: Genese und Verfahrensgrunds�tze

1. Der Begriff Mediation

2 Unter Mediation versteht man die Unterst�tzung einer Verhandlung durch einen neutralen Helfer, der
seine T�tigkeit als schlichte Dienstleistung begreift und aus�bt.2 Der Mediator unterst�tzt die Kon-
fliktparteien in Ihrem Verhandlungsbem�hen, eine einvernehmliche Lçsung zu finden.3

Ein Mediator ist daher in erster Linie ein Vermittler und Konfliktmanager, der dazu beitragen kann,
Konflikte zu reduzieren und zu entsch�rfen. Im Gegensatz zu einem Richter entscheidet er jedoch
nicht �ber den Konflikt. Z.T. wird im anglo-amerikanischen Raum von einem Mediator der „Facilita-
tor“ unterschieden, dessen Bestreben und Handlungserfolg es bereits ist, Konfliktparteien zu ge-
meinsamen Gespr�chen zu bewegen.4

2. Historische Entwicklung

3 W�hrend es im asiatischen Raum kulturell bedingt eine lange Tradition gibt, Streitigkeiten �ber eine
dritte Partei einer außergerichtlichen Konfliktlçsung zuzuf�hren,5 tauchte der „Begriff Mediation“ – im
Amerikanischen oft mit Alternative Dispute Resolution, ADR-Verfahren, bezeichnet – im anglo-ame-
rikanischen Raum in den 70 er Jahren erstmals auf und stieß dort im Bereich des Zivilrechts rasch
auf hohe Akzeptanz, die bis heute anh�lt.6 Die Gr�nde daf�r liegen vor allem in der f�r die Anw�lte
und die Konfliktparteien relativ hohen Unkalkulierbarkeit geschworengerichtlicher Entscheidungen,
in der Langwierigkeit der Gerichtsverfahren und in den zum Teil außergewçhnlich hohen Kosten.7

4 Die Mediation kann demgegen�ber bei optimalem Verlauf eine wesentlich k�rzere Verfahrensdauer
aufweisen und deutlich kosteng�nstiger sein. Daneben besticht sie vor allem durch den Vorteil,
dass die Konfliktparteien selbst maßgeblich an der Lçsungsfindung mitarbeiten und das Ergebnis
in ihren eigenen H�nden halten.8 Dies wiederum f�hrt nachweisbar zu einer deutlich hçheren
Akzeptanz der in Mediationsverhandlungen erzielten Ergebnisse im Vergleich zu gerichtlichen Ent-
scheidungen.

3. Grundgedanken und Ziel des Mediationsverfahrens

5 Die Mediation verfolgt im Idealfall das Ziel einer „Win-win-Lçsung“, also einer Lçsung, bei der sich
keine Partei als Verlierer f�hlen muss, sich aber jeder ggf. als Gewinner f�hlen darf. Dieser Grund-
gedanke trug auch wesentlich dazu bei, dass die Mediation seit Beginn der 90er Jahre in Europa und
damit auch in Deutschland Einzug hielt. Denn die Befriedungsfunktion eines Mediationsergebnis-
ses ist allein aus psychologischer Sicht ungleich hçher als bei einem gerichtlichen Urteil oder einem
gerichtlichen Vergleich. In vielen F�llen f�hlen sich Mandanten „zu einem Vergleich durch die Richter
gedr�ngt“ und fast jeder Anwalt kann von unzufriedenen Mandanten berichten, die einem auf der
R�ckfahrt nach der gerichtlichen Entscheidung ausf�hrlich und emotional begr�nden, warum sie in
einem „grçßeren Umfang h�tten Recht bekommen sollen“. Der Grad der Unzufriedenheit der Betei-
ligten steigt erfahrungsgem�ß nochmals in Bezug auf ein gerichtliches Urteil; so l�sst sich z. B. allein

12 – Oliver Knçrr
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2 Haft, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 2 Rn. 1.; vgl. auch Ortloff, Mediation – Regelungsbedarf? NJW 2008, S. 2544.
3 Besemer, Mediation – Vermittlung in Konflikten, S. 14.
4 Hehn, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 8 Rn. 43; Trenczek, ZRP 6/2008, S. 186, 187 ff.
5 Hager, Konflikt und Konsens, S. 12 ff.
6 Hehn, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 8 Rn. 38ff.; Hacke, Der ADR-Vertrag.
7 Statt vieler: Haft, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 2 Rn. 13 ff.
8 Breidenbach, S. 114 ff., 190 ff.



�ber den Mitverschuldensanteil, der einem angerechnet wird, stets trefflich streiten, wie auch �ber
das „Recht-Bekommen“ an sich.9

6Diese Feststellung gilt unabh�ngig davon, ob ein Rechtsstreit umfangreich und kompliziert oder ver-
gleichsweise rechtlich einfach ist. Ein Richter hat sich an Normen, Tatbestandsmerkmalen und
Anspruchsgrundlagen, die eine Rechtsposition widerspiegeln, zu orientieren. Er reduziert komplexe
Lebenssachverhalte auf das Normengef�ge der Gesetze. Dieses Procedere ist f�r den Juristen All-
tag und verst�ndlich, auf die Mandanten wirkt die Entscheidungsfindung jedoch oftmals abstrakt
und unverst�ndlich.
Genau zu dieser Problematik bietet die Mediation eine beachtenswerte Alternative an. Die Konflikt-
parteien f�hlen sich nicht fremdbestimmt, da kein Dritter �ber die Streitigkeit entscheidet, sondern
sie selbst. Sie haben die Lçsung in ihren eigenen H�nden und werden in der Lçsungsfindung vom
Mediator unterst�tzt! Die Lçsung wiederum ist nicht an das starre Korsett des Gesetzes gebunden,
sondern es kçnnen Lçsungen gefunden werden, die das Dickicht der Anspruchsgrundlagen und
Einwendungen nicht vorsehen w�rde, die aber deutlicher die Interessen der Beteiligten ber�cksich-
tigen. Und genau dies sichert die erhçhte Akzeptanz eines erzielten Ergebnisses.10

7Außerdem basiert die Lçsungsfindung zu einem ganz wesentlichen Teil auf direkter Kommunikation,
die der Mediator lenkt. Damit besteht f�r die Beteiligten ein – nicht selten – psychologisch notwen-
diger und ungewçhnlich großer Raum f�r einen emotionalen Austausch, den die gerichtliche Alter-
native weniger bietet, da dort mehr �ber den Schriftverkehr gesammelt, ausgetauscht und vorberei-
tet wird.

Waschmaschinen-Fall:
A ist ein europaweit erfolgreicher Produzent von Waschmaschinen. Die Zubehçrteile Schlauch und
Antriebsmotor bezieht er seit 20 Jahren mit grçßter Zufriedenheit von Lieferant B, mit dem er auch in
der Freizeit Golf spielt. Dieser erwirbt die Schl�uche seit 5 Jahren wiederum von C und verkauft sie
dann weiter. C hat vor 6 Monaten seine Produktion umgestellt, um Kosten zu sparen.
Seit 3 Monaten treten beim Verbraucher nahezu durchweg Probleme bei den ausgelieferten Wasch-
maschinen auf. Die Antriebsmotoren gehen schnell kaputt, die Waschmaschinen sind defekt. Zum
Teil ist Wasser ausgetreten und hat Folgesch�den beim Verbraucher verursacht.
A stoppt die Produktion, leitet eine R�ckrufaktion ein und l�sst die M�ngel an den Waschmaschinen
reparieren. Die Kosten daf�r sch�tzt er auf 200.000 Euro. Außerdem denkt er daran, eine Imagekam-
pagne zu starten. B macht er bçse Vorw�rfe und droht ihm die Freundschaft und die Lieferbeziehung
zu k�ndigen, „wenn er das Problem nicht behebt und den Schaden �bernimmt“.
Die Ingenieure von A haben zum Teil Risse in den Schl�uchen zum Einsp�lkasten entdeckt, jedoch
nicht in jedem M�ngelfall. B wendet sich angesichts dieser Information erz�rnt an C, der ein Ver-
schulden seiner Mitarbeiter bestreitet.

4. Phasen der Mediation

8In einem Mediationsverfahren werden in der Regel 5 Phasen unterschieden:11

a) Die Phase des Mediationsvertrags
b) Die Phase der Informationssammlung
c) Die Phase der Konfliktbearbeitung
d) Die Phase der Lçsungsfindung
e) Die Phase der Abschlussvereinbarung und der Umsetzung.
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9 Zur Psychologie des Verhandelns, vgl. Klinger/Bierbrauer, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 5 insbesondere Rn. 75 ff.
10 Vgl. auch Breidenbach, S. 189 ff.
11 Vgl. Besemer, S. 56 ff.; M�hler/M�hler, in: B�chting/Heussen, Beck‘sches Rechtsanwaltshandbuch, B 5. Rn. 57 ff.; Groner/Winograd, in:

Jehle/Rehm (Hrsg.), S. 314 ff.; Haft, S. 245 ff.; z. T. wird auch in mehr Phasen untergliedert, vgl. Kessen/Troja, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.),
§ 13 Rn. 4 ff.



Falllçsung – Waschmaschinen-Fall:
B hat davon gelesen, dass eine Mediation in bestimmten Streitigkeiten kosteng�nstiger und schnel-
ler als ein Gerichtsverfahren eine Lçsung bringen kann, ohne in die Beweislastproblematik und eine
materiell-rechtliche Pr�fung einsteigen zu m�ssen.
Er schl�gt daher A eine Mediation in ihrem Konflikt vor, der meint: „einen Versuch sei es ja wert“.

a) Phase des Mediationsvertrags

9 Die Phase des Mediationsvertrags bedeutet den Einstieg in das Mediationsverfahren und ist f�r den
weiteren Ablauf aus verschiedenen Gr�nden von zentraler Bedeutung. Sie bedarf guter Vorberei-
tung, denn �hnlich dem Grundsatz: „You never get a second chance to make a first impression“
wird am Verfahrensbeginn die Atmosph�re und die Einstellung der Konfliktpartner zu der bevorste-
henden Mediation gepr�gt. Daher sind vom Mediator verschiedene Aspekte zu beachten:

1. Um eine positive Atmosph�re zu schaffen, ist vom Mediator von Anfang an das „Setting“ zu be-
achten.12 Dieses kann von der Beleuchtung und Einrichtung des Besprechungsraumes reichen,
�ber die Platzierung der Gespr�chspartner bis zur Vorbereitung von Essen und Getr�nken.13

2. Der Mediator sollte die erste Sitzung nicht unvorbereitet erçffnen und bereits eine Kommunika-
tionsstrategie und einen Ablaufplan vor Augen haben.

3. In dieser ersten Sitzung ist zu kl�ren, wer an dem Konflikt alles beteiligt ist und wer ggf. zu wei-
teren Gespr�chen hinzuzubitten ist.

4. Der Mediator sollte in diesem ersten Zusammentreffen bereits ein Gef�hl f�r die Geeignetheit der
Problematik und der beteiligten Personen f�r eine Mediation entwickeln und einsch�tzen kçn-
nen, „wo die Betroffenen stehen“.

5. Die Themen des Verfahrens sollten umrissen, sowie weitere f�r das Verfahren regelungsbed�rfte
Inhalte besprochen werden.

6. Der Mediator stellt sich und ggf. seine Co-Mediatoren vor, erkl�rt den weiteren Ablauf (so z. B.
dass die Zahl der Sitzungen von der Komplexit�t des Falles abh�ngen kann, in der Regel aber
3–7 Sitzungen � 1,5–2 Stunden ausreichen kçnnen), die Hintergr�nde der Mediation und weist
auf die Verfahrensgrunds�tze der Mediation hin.

7. Die Phase des Mediationsvertrags beinhaltet auch die Kl�rung der Kostenfrage und schließt mit
der Unterzeichnung der Mediationsvereinbarung.

Die unter 6. erw�hnten Verfahrensgrunds�tze sind:
10 – Neutralit�t und Allparteilichkeit: Unter Allparteilichkeit versteht man, dass der Mediator in ver-

schiedenen Verfahrenslagen Partei f�r eine Seite, in anderen Stadien Partei f�r die andere Seite
ergreifen kann. Er muss sich in jede beteiligte Partei hineinversetzen und ggf. deren Interessen
verstehen und formulieren kçnnen. Trotzdem bleibt er neutral und muss auch im Rahmen seiner
Artikulation darauf achten, nicht den Anschein zu erwecken, sich zu einem Parteivertreter zu ent-
wickeln.14

11 – Das Prinzip der Freiwilligkeit und Transparenz:15 Die Parteien nehmen ohne �ußeren Zwang am
Mediationsverfahren und dessen Durchf�hrung teil und kçnnen dieses jederzeit beenden.

12 – Ergebnisoffenheit: Im Mediationsverfahren ist die Auseinandersetzung im Gegensatz zu streiti-
gen Gerichtsverfahren nicht durch die Antr�ge begrenzt, sondern kann w�hrend des Verfahrens
ggf. erweitert werden. Im Verfahren wird versucht, ein Ergebnis zu erzielen, es ist aber auch denk-
bar, dass keines erreicht und die Mediation abgebrochen wird.

13 – Selbstbestimmung der Konfliktparteien: Die Lçsung der Konflikts liegt allein in den H�nden der
Parteien, der Mediator hat nur unterst�tzende und moderierende Funktion. Er begleitet das Ver-
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12 Vgl. auch Heussen, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 17 Rn. 1 ff.
13 Heussen, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 17 Rn. 6, 34, 47 ff.
14 Kracht, in: Haft/Schlieffen, § 12 Rn. 9 ff. oder auch M�hler/M�hler, in: B�chting/Heussen, Beck‘sches Rechtsanwaltshandbuch, B 5.

Rn. 58; Tochtermann, S. 23 ff., 66 ff., 95 ff.
15 Statt vieler: van Bargen, S. 18 ff.



fahren und sorgt f�r die Einhaltung der vereinbarten Regeln. Zudem sollten alle von einem Pro-
blem betroffenen Parteien in das Verfahren und in die Lçsungsfindung einbezogen werden, da
dies eine wichtige Voraussetzung f�r ein akzeptiertes und nachhaltig belastbares Ergebnis ist.16

14– Informiertheit: Damit die Akzeptanz des Ergebnisses gew�hrleistet wird, m�ssen die Parteien im
Mediationsverfahren in jedem Verfahrensstadium umf�nglich informiert sein.17

15– Vertraulichkeit: Eine erfolgreiche Mediation basiert ganz entscheidend auf entgegengebrachtem
Vertrauen. Dies beinhaltet sowohl das Vertrauen in die Verschwiegenheit eines Mediators gegen-
�ber Dritten, als auch das Vertrauen der Parteien darin, dass die im Mediationsverfahren aus-
getauschten Informationen nicht Dritten offenbart werden.18 Ist ein Anwalt als Mediator t�tig, folgt
seine Verschwiegenheitspflicht aus § 43a Abs. 2 BRAO. In einem dem Mediationsverfahren nach-
folgenden gerichtlichen Verfahren kann ein Rechtsanwalt gem�ß § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO das
Zeugnis verweigern. Es ist jedoch ratsam, bereits in der Mediationsvereinbarung aufzunehmen,
dass der Mediator in einem gerichtlichen Verfahren nicht als Zeuge benannt werden darf.19

Falllçsung – Waschmaschinen-Fall:
Sowohl A als auch B erscheinen in der ersten Sitzung mit einem Parteivertreter. Noch w�hrend der
Mediator nach einer Begr�ßung das Wesen der Mediation und die Verfahrensgrunds�tze den Betei-
ligten erl�utert, wird er von dem gereizten A permanent unterbrochen. Daraufhin macht der Mediator
allen Beteiligten klar, dass man nur dann eine gemeinsame Lçsung finden wird, wenn alle notwendi-
gen Informationen ausgetauscht werden und sich die Anwesenden untereinander ausreden lassen.
Daf�r mçchte er Gespr�chsregeln vereinbaren. Alle Anwesenden sind mit diesem Vorgehen einver-
standen und der Mediator f�hrt in das Mediationsverfahren ein. Am Ende der Sitzung wird der
Mediationsvertrag unterzeichnet, nachdem A und B eine R�cksprache �ber dessen rechtliche Ein-
sch�tzung mit ihren Anw�lten genommen haben.
Der Mediator hat nach dem Informationsaustausch den Eindruck, dass es sinnvoll sein d�rfte, C f�r
die weiteren Mediationssitzungen hinzuzubitten. Dem stimmen alle Anwesenden zu.

b) Phase der Informationssammlung

16In der zweiten Sitzung beginnt die Phase der Informationssammlung. Darin werden die inhaltlichen
Themen der Mediationsverhandlung erarbeitet. Alle Konfliktparteien erhalten in dieser Phase die
Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzustellen und Ziele zu formulieren. Faktisch werden dabei „Po-
sitionen ausgetauscht“.20 Die Aufgabe des Mediators ist es dann, die Ausf�hrungen der Parteien
thematisch und bewertungsfrei zu strukturieren (z. B. Kinder, Unterhalt, Vermçgensauseinanderset-
zung, Wohnung, Versorgungsausgleich etc.) und ggf. auch zur Verst�ndniserleichterung zu visuali-
sieren.

17Der Mediator steht in dieser Phase vor der Herausforderung, die Kommunikation der Konfliktparteien
zu einer wertsch�tzenden und nicht verletzenden Sprache zu lenken. Dies ist nicht leicht, denn regel-
m�ßig ist diese Phase noch durch hohe emotionale Anspannung und Angriffe gepr�gt. Er muss
daher sensibel auf seine Wortwahl achten und gleichzeitig den Austausch der Parteien so steuern,
dass dieser so wenig beleidigende oder provozierende Elemente wie mçglich enth�lt. Dies gelingt,
indem der Mediator zu Beginn der Mediation Kommunikationsregeln vereinbart, auf deren Einhal-
tung er w�hrend des gesamten Mediationsverfahrens achtet.
Solche Kommunikationsregeln kçnnen z. B. sein:

– Das Vermeiden von Du- und der Gebrauch von Ich-Botschaften.21

– Verletzende oder beleidigende Formulierungen sind zu vermeiden.
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16 Kracht, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 12 Rn. 98 ff.
17 Van Bargen, S. 35 ff.; Groner/Winograd, in: Jehle/Rehm (Hrsg.), S. 313.
18 Grundlegend: Hilber, Die Sicherung der Vertraulichkeit des Mediationsverfahrens.
19 Tochtermann, S. 103 ff.; Volkmann, Mediation im Zivilprozess, S. 119 ff.; Hartmann, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 44 Rn. 1 ff.
20 Kessen/Troja, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), § 13 Rn. 20 ff.; Fisher/Ury/Patton, Das Harvard-Konzept, S. 21 ff.
21 Umfassend dazu: Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation.



– Die Parteien lassen sich wechselseitig ausreden, vermeiden aber lange Monologe.
– Stçrungen oder mçgliche Missverst�ndnisse sofort ansprechen.

Daher ist es f�r den Mediator im Speziellen wie aber auch f�r den Anwalt im Allgemeinen bereits in
dieser, aber auch in den sp�teren Phasen der Mediation essenziell und hilfreich, ein Grundwissen
�ber menschliche Kommunikation und das Verhandeln zu besitzen, um sich besser in die Erwar-
tungshaltung der Konfliktpartner hineinversetzen und die Kommunikation positiv und wertsch�tzend
steuern zu kçnnen.

aa) Exkurs – Kommunikation

18 Bis heute ist es daher �berraschend, dass diese wichtigen beruflichen Aspekte in der juristischen
Ausbildung vernachl�ssigt werden, denn eine situativ angemessene, verst�ndliche und emotional
intelligente Kommunikation ist stets der Schl�ssel zu einem Verhandlungserfolg und einer gegl�ck-
ten Mediation. Schulz von Thun beschreibt in seinem Standardwerk „Miteinander Reden – Kom-
munikationspsychologie f�r F�hrungskr�fte“ das Kommunikationsquadrat, welches als Grundlagen-
modell f�r jede Kommunikationspsychologie dient.22 Danach enth�lt jede �ußerung eines Menschen
vier Ebenen:

– die Beziehungsebene (was h�lt der andere von mir, wie redet er �ber mich?)
– die Selbstoffenbarung des Senders (was man von sich bewusst oder unbewusst zu erkennen

gibt; was sagt er �ber sich?)
– den Sachinhalt (wie ist der Sachverhalt?)
– und den Appell an den Empf�nger (was soll ich tun, denken, f�hlen?).23

19 Das gesprochene Wort wird nicht automatisch so verstanden. Wie es verstanden wird merkt man
erst, wenn man die Antwort kennt, denn der Mensch tendiert dazu zu hçren, was er hçren mçchte!
Um Missverst�ndnisse und Ver�rgerung zu vermeiden, sollte der Mediator hçchst sensibel mit seiner
eigenen Sprache umgehen und mit großer Aufmerksamkeit auf die Wortwahl der Konfliktparteien
achten und diese steuern. Dies ist eine große Herausforderung und eine hohe Kunst.

bb) Exkurs – Verhandeln

20 Neben dem Grundwissen zur Kommunikation sollte ein Mediator und Rechtsanwalt Kenntnisse �ber
erfolgreiches Verhandeln besitzen, sowohl im eigenen Interesse als auch um Verhandlungen erfolg-
reich zu leiten und zu strukturieren. Das Standardwerk dazu lieferten Fisher, Ury, Patten mit dem
Harvard Konzept.24 Danach sind f�r erfolgreiche Verhandlungen vier Prinzipien zu beherzigen:

– man sollte zwischen Menschen und ihren Interessen (Sachfragen) trennen
– man sollte sich auf die Interessen der Beteiligten und nicht auf ihre Positionen konzentrieren
– man sollte Entscheidungsoptionen entwickeln
– eine Verhandlung sollte auf mçglichst objektiven Kriterien beruhen.

21 Eine �bereinkunft ist f�r die Beteiligten dann nachhaltig erfolgreich, wenn:

– die Protagonisten weiterhin gute Beziehungen miteinander pflegen
– jeder Verhandlungspartner sein Mindestziel erreicht hat
– effektiv verhandelt wurde
– persçnliche Angriffe auf die sachliche Ebene geleitet wurden.
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22 Schulz von Thun/Ruppel/Stratmann, S. 33 ff.
23 Unz�hlige Faktoren kçnnen beeinflussen, dass eine Botschaft bei einem Empf�nger fehlinterpretiert wird. Diese kçnnen z. B. die eigene

Biographie, Lebenserfahrung, das gew�hlte Kommunikationsmittel, Floskeln, der Tonfall, die Tagesverfassung, die Mimik oder die
Gem�tslage sein. Gerade das „Appellohr“ ist in vielen F�llen „sehr groß“. Oft vernimmt man Dinge, die vom Sender �berhaupt nicht so
gemeint sind. Die emotionale und die Beziehungsebene nehmen erheblich mehr Raum und Bedeutung ein, als die Sachebene, die lediglich
die Spitze eines Eisberges darstellen w�rde, wenn man sich dieser Metapher bedient. Dessen muss sich ein Mediator bewusst sein! Vgl.
dazu auch in Bezug auf Personalf�hrung Axmann/Knçrr, S. 91ff.

24 Fisher/Ury/Patton, Das Harvard-Konzept (im Amerikanischen: „Getting to yes“) oder auch statt vieler: Haft, Verhandeln und Mediation.


